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I. Einleitung
Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL (ex-Art 28c Teil D Absatz 1 der 6. RL) sieht eine
Steuerbefreiung für Einfuhren mit anschließender innergemeinschaftlicher Liefe-
rung vor und wurde mit Art 6 Abs 3 öUStG und § 5 Abs 1 Nr 3 dUStG in nationales
Recht umgesetzt. Die Steuerbefreiung erfasst Transportvorgänge von einem Dritt-
land über einen Einfuhr- in einen Bestimmungsmitgliedstaat. Zweck der Vorschrift
sind die Sicherstellung der Besteuerung des Verbrauchs im Bestimmungsmitglied-
staat und die Erleichterung des steuertechnischen Verfahrens durch Befreiung des
Einfuhrvorgangs von der EUSt.1 Die Anwendung der Vorschrift setzt voraus, dass
der Ort der Lieferung im Einfuhrmitgliedstaat liegt. Liegt der Leistungsort nicht im
Einfuhrmitgliedstaat, ist mangels Beginns der Weiterlieferung in einem Mitglied-
staat die Anwendung des Art 138 MwStSystRL und somit auch die Anwendung des
Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL ausgeschlossen. Zusätzlich müssen sämtliche an-
deren Voraussetzungen für eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung oder
innergemeinschaftliche Verbringung vorliegen. Die Anwendung des Art 143 Abs 1
lit d MwStSystRL setzt zudem eine Steuerschuldnerschaft des Lieferers voraus.
Nicht ausreichend ist, dass ein Dritter für Rechnung des Lieferers die EUSt entrich-
tet. Für einen erweiterten Anwendungsbereich des Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL
gibt es mangels Protokollerklärung im Unterschied zu Art 32 Abs 2 MwStSystRL
(ex-Art 8 Abs 2 der 6. RL)2 keine Anhaltspunkte.

Im vorliegenden Beitrag werden zwei Anwendungsvoraussetzungen des Art 6
Abs 3 öUStG näher beleuchtet: die Verpflichtung zur Vornahme der innerge-
meinschaftlichen Weiterlieferung durch den Anmelder (Kap II) sowie die Ver-
pflichtung zur unmittelbaren Weiterlieferung in den Bestimmungsmitgliedstaat
(Kap III). Im Anschluss daran werden in Kap IV die mit Art 143 Abs 2 MwStSystRL
eingeführten Nachweispflichten zum Zeitpunkt der Einfuhr besprochen.

II. Der Begriff des Anmelders als zollrechtliches Relikt?
Art 6 Abs 3 UStG setzt voraus, dass die innergemeinschaftliche Weiterlieferung
durch den „Anmelder“ erfolgt und der „Anmelder“ das Vorliegen der Vorausset-
zungen des Art 7 UStG buchmäßig nachzuweisen hat. Der Begriff des „Anmel-
ders“ ist ein Begriff des Zollrechts. Anmelder ist nach Art 4 Nr 18 ZK die Person,
die in eigenem Namen eine Zollanmeldung abgibt, oder die Person, in deren Na-
men eine Zollanmeldung abgegeben wird. Den Anmelder treffen die Rechtswir-
kungen der Zollanmeldung.3 Nach der Grundregel des Art 64 Abs 2 lit b Satz 2 ZK

1 Hillek/Roscher in Rau/Dürrwächter, UStG § 5 Rn 244 u 246.
2 In der Protokollerklärung vom 17.5.1977 zu Art 8 Abs 2 der 6. RL haben der Rat und die Kommission

erklärt, „dass die Vorschrift auch dann angewendet werden kann, wenn – bei im Übrigen gleichen Vo-
raussetzungen – ein Dritter für Rechnung des Lieferers die Mehrwertsteuer für die Einfuhr entrichtet“.

3 Witte, ZK (2013)6 Art 4 Rn 2 (Stichwort „Anmelder“).
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kann nur derjenige Anmelder sein, der im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist.4 Das
Ansässigkeitserfordernis greift nach Art 64 Abs 3 ZK nicht, wenn bilaterale Ab-
kommen oder auf Gewohnheitsrecht beruhende Praktiken Drittlandsunterneh-
mer als Anmelder einer Zollanmeldung zulassen.5

Mangels Vorliegens einer eigenständigen umsatzsteuerlichen Begriffsbestim-
mung kann ausgehend von einem zollrechtlichen Verständnis des Anmelderbe-
griffes die Steuerbefreiung des Art 6 Abs 3 UStG durch Drittlandsunternehmer
grundsätzlich nicht in Anspruch genommen werden. Fraglich ist, ob der Rück-
griff auf den zollrechtlichen Anmelderbegriff mit Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL
in Einklang steht, wonach die Lieferung durch den gem Art 201 MwStSystRL als
Steuerschuldner bestimmten oder anerkannten Importeur bewirkt wird. Nach
Art 201 MwStSystRL wird bei der Einfuhr die Mehrwertsteuer von der Person
oder den Personen geschuldet, die der Mitgliedstaat der Einfuhr als Steuerschuld-
ner bestimmt oder anerkennt. Nach § 26 Abs 1 UStG iVm Art 201 Abs 3 Satz 2
ZK wird der Importeur zum Schuldner der EUSt iSd Art 201 MwStSystRL. Im
Unterschied zum zollrechtlichen Begriff des Anmelders ist der umsatzsteuerliche
Begriff des Importeurs nicht mit einem Ansässigkeitserfordernis verknüpft.
Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL kann somit auch dann greifen, wenn der Impor-
teur ein Drittlandsunternehmer ist. Der Begriff des Anmelders bildet also den
Anwendungsbereich der Steuerbefreiung nicht vollständig ab und sollte daher
durch den Begriff des Importeurs ersetzt werden. Damit würde nicht nur eine
unionsrechtskonforme Umsetzung sichergestellt, sondern auch die begrifflichen
Unschärfen zwischen Art 6 Abs 3 UA 1 und UA 2 UStG aufgelöst. Im dUStG er-
folgte die Anpassung an die unionsrechtliche Terminologie bereits im Jahr 1997,
indem § 5 Abs 1 Nr 3 dUStG nicht auf den zollrechtlichen Anmelder, sondern auf
den Schuldner der EUSt abstellt.6

III. Auslegung des Kriteriums der „Unmittelbarkeit“?
Art 6 Abs 3 UStG setzt weiters voraus, dass die Gegenstände im Anschluss an die
Einfuhr „unmittelbar“ zur Ausführung von innergemeinschaftlichen Lieferungen
iSd Art 7 UStG verwendet werden. Das Tatbestandsmerkmal der Unmittelbarkeit
erleichtert die Steueraufsicht, denn der Weg und der Verbleib einer Ware lassen
sich leichter verfolgen, wenn die im Ausland begonnene Lieferung nicht unter-
brochen wird.7 Auch besteht kein dringendes wirtschaftliches Bedürfnis nach
einer Verfahrenserleichterung, wenn der Gegenstand nach der Einfuhr für eine

4 Abweichend von dieser Grundregel gilt das Ansässigkeitserfordernis nicht für Personen, die eine
Anmeldung zum Versandverfahren oder zur vorübergehenden Verwendung abgeben, sowie für Per-
sonen, die gelegentlich Waren anmelden, sofern die Zollbehörden dies für gerechtfertigt halten. 

5 Witte, ZK (2013)6 Art 64 Rn 12.
6 Jatzke in Sölch/Ringleb, UStG70 § 5 Rn 37.
7 Jatzke in Sölch/Ringleb, UStG70 § 5 Rn 38.
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gewisse Zeit im Inland verbleiben und weiteren Behandlungen unterzogen wer-
den soll.8 Die Bedeutung des Wortes „unmittelbar“ erscheint jedoch zweifelhaft,9

zumal der Wortlaut des Art 143 lit d MwStSystRL ein solches Unmittelbarkeits-
erfordernis nicht enthält. Während ein Teil der Literatur einen engen zeitlichen
Zusammenhang zwischen Einfuhrabfertigung (Verzollung) und anschließender
innergemeinschaftlicher Lieferung vertritt10, sprechen sich andere gegen eine
zeitliche Befristung aus und plädieren für eine Prüfung dahingehend, ob eine ein-
zige Lieferung vorliegt.11 Die Unschärfe des Unmittelbarkeitskriteriums hat bis-
her lediglich zu einzelfallbezogenen Grenzziehungen geführt. Eine Unmittelbar-
keit sei nicht mehr gegeben bei längeren Zwischenlagerungen, Be- oder Verarbei-
tung im Inland oder einer Änderung des Bestimmungsortes nach der Einfuhr.12

Unschädlich sei hingegen eine kurzzeitige Zwischenlagerung ohne Zwischenhan-
del (zB zur Beifügung von Packzetteln; zur notwendigen Schädlingsbekämp-
fung)13 oder geringe zeitliche Verzögerungen aufgrund von Pannen, Transport-
schäden etc.

Nach Ansicht des BMF liegt Unmittelbarkeit gemäß Art 6 Abs 3 UStG vor, wenn
im Zeitpunkt der Annahme der Zollanmeldung zur Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr (Art 67 ZK) bereits feststeht, dass die Ware für ein Un-
ternehmen in einem anderen Mitgliedstaat bestimmt ist, und angenommen wer-
den kann, dass sie innerhalb von 14 Tagen vom vorgesehenen Empfänger über-
nommen wird.14 Eine Zwischenlagerung nach Überlassung zum zollrechtlich
freien Verkehr (Art 73 ZK) ist lediglich kurzfristig aus transporttechnischen
Gründen zulässig.15 In Fällen höherer Gewalt (zB Hoch- oder Niedrigwasser)
kann die Frist um die Dauer des Ereignisses verlängert werden.16

Die Unmittelbarkeit ist im Falle der Kontrolle anhand der Unterlagen im Zusam-
menhang mit der Lieferung zu überprüfen. Insbesondere sind im Rahmen einer
etwaigen Prüfung der Transportauftrag bzw die Frachtdokumente, Lagerpapiere
und sonstigen Begleitpapiere hinsichtlich der angeführten Beteiligten, die zeitli-
chen Abläufe sowie die gewählten Warenbewegungen näher zu beleuchten.17 Eine
Empfangsbestätigung (zB ein Frachtbrief oder Lieferschein mit Empfangsbestäti-
gung des Abnehmers oder seines Beauftragten) im Original, aus der ersichtlich
ist, dass die Waren innerhalb eines angemessenen Zeitraumes im Bestimmungs-

8 Jatzke in Sölch/Ringleb, UStG70 § 5 Rn 38.
9 Ruppe/Achatz, UStG (2011)4 Art 6 Rn 21. 
10 Müller-Eiselt in Reiß/Krauesel/Langer, UStG § 5 Tz 185.
11 Hillek/Roscher in Rau/Dürrwächter, UStG § 5 Rn 313.
12 Zimmermann in Hartmann/Metzenmacher, UStG § 5 E 57; Tumpel in Melhardt/Tumpel, UStG Art 6

Rn 30.
13 Jatzke in Sölch/Ringleb, UStG70 § 5 Rn 38.
14 ZK-4200, 11.
15 ZK-4200, 11.
16 ZK-4200, 11.
17 ZK-4200, 11.
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land eingelangt sind, ist diesbezüglich am besten geeignet; ein solcher Abliefer-
nachweis kann auf Grund der logistischen Reihenfolge vom Kontrollorgan nicht
überprüft werden.18

Der EuGH hatte in seiner bisherigen Rspr die Frage nach der zulässigen Zeitspan-
ne zwischen Einfuhr und anschließender innergemeinschaftlicher Weiterliefe-
rung noch nicht zu beurteilen. Zumindest allerdings erhellt die Rs X19 das Ver-
hältnis zwischen innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftli-
chem Erwerb im innergemeinschaftlichen Warenverkehr. Diese Bestimmungen
seien, so GA Kokott, dergestalt auszulegen, dass die Aufteilung der Steuerhoheit
und die Wettbewerbsgleichheit nicht durch gezielte steuerliche Gestaltungen um-
gangen werden können.20 Solche Gestaltungen wären jedoch möglich, wenn die
Besteuerungsbefugnis allein davon abhinge, dass ein Gegenstand binnen einer
bestimmten Frist nach der Lieferung den Ursprungsstaat verlässt oder im Bestim-
mungsstaat ankommt.21 Die Anknüpfung der Besteuerungsbefugnis an die Ein-
haltung starrer Fristen würde es begünstigen, dass die Besteuerung (zB aufgrund
von Transportunterbrechungen) nicht am Ort des tatsächlichen Verbrauchs er-
folgt.22 Als objektive Kriterien für die Feststellung des zeitlichen Ablaufs könnten
zB die Entfernung zwischen dem Liefer- und dem Bestimmungsstaat und die Le-
bensdauer des gelieferten Gegenstands herangezogen werden.23 Hat die Überfüh-
rung nur einen im Vergleich zur gesamten Lebensdauer des Gegenstandes völlig
untergeordneten Zeitraum beansprucht, so sei zu erwarten, dass der Verbrauch
des Gutes im Wesentlichen noch im Bestimmungsstaat erfolgen wird.24

Der EuGH bestätigt den von GA Kokott vorgezeichneten Argumentationsweg,
dass weder Wortlaut noch Telos der Vorschriften über den innergemeinschaftli-
chen Erwerb und die innergemeinschaftliche Lieferung die Anwendung einer
Frist zulassen, innerhalb derer die Beförderung eines Gegenstandes zum Erwer-
ber beginnen oder abgeschlossen sein muss.25 Wäre die Besteuerungsbefugnis
nämlich von einer solchen Frist abhängig, dann könnte ein Steuerpflichtiger
durch bewusstes Verzögern des Beginns der Beförderung den Ort der Lieferung
in den Ursprungsmitgliedstaat verlagern.26 Für die Bestimmung des Ortes des Er-
werbs sei festzustellen, ob ein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen
der Lieferung des in Rede stehenden Gegenstandes und seiner Beförderung sowie
ein kontinuierlicher Ablauf des Vorgangs gegeben sind.27

18 ZK-4200, 11.
19 EuGH 18.11.2010, C-84/09, X.
20 Schlussanträge GA Kokott 6.5.2010, Rs C-84/09, X, Rn 35.
21 Schlussanträge GA Kokott 6.5.2010, Rs C-84/09, X, Rn 36.
22 Schlussanträge GA Kokott 6.5.2010, Rs C-84/09, X, Rn 36 f.
23 Schlussanträge GA Kokott 6.5.2010, Rs C-84/09, X, Rn 38.
24 Schlussanträge GA Kokott 6.5.2010, Rs C-84/09, X, Rn 38.
25 EuGH 18.11.2010, Rs C-84/09, X, Rn 38.
26 EuGH 18.11.2010, Rs C-84/09, X, Rn 32.
27 EuGH 18.11.2010, Rs C-84/09, X, Rn 33.
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Obwohl die Rs X eine rein innergemeinschaftliche Warenbewegung betraf, er-
scheint die Kernaussage, dass nicht ausschließlich die Zeitkomponente über die
Anwendung der Steuerbefreiung entscheiden sollte, auch im Anwendungsbe-
reich des Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL plausibel.28 Die ausschließliche An-
knüpfung der EUSt-Befreiung an die Einhaltung einer starren Zeitspanne zwi-
schen Einfuhr und innergemeinschaftlicher Weiterlieferung könnte nämlich zB
dazu führen, dass Lieferverzögerungen über das umsatzsteuerliche Schicksal ent-
scheiden. Da Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL aber eine vereinfachte Abwicklung
von einheitlichen Transportvorgängen und eine Besteuerung im Bestimmungs-
mitgliedstaat sicherstellen soll, erscheint die Loslösung von einer starren Frist ge-
boten und sollte bei zeitlichem Auseinanderfallen von Einfuhr und innergemein-
schaftlicher Lieferung zusätzlich geprüft werden, ob trotz Verzögerungen von
einem einheitlichen Transportvorgang ausgegangen werden kann.

IV. Nachweispflichten des Art 143 Abs 2 MwStSystRL
A. Nachweisführung „zum Zeitpunkt der Einfuhr“
Nach einer Stellungnahme der Europäischen Kommission ist die Steuerbefreiung
des Art 143 Abs 1 lit d MwStSystRL missbrauchsanfällig, solange die Weiterver-
folgung der materiellen Beförderung der eingeführten Gegenstände innerhalb
der Gemeinschaft nicht gewährleistet werden kann.29 Um Missbräuchen entge-
genzuwirken, wurden mit der RL 2009/69/EG30 zusätzliche Nachweispflichten für
die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung vorgesehen, die zum Zeitpunkt der
Einfuhr zu erfüllen sind. Art 143 Abs 2 MwStSystRL lautet:

„Die Steuerbefreiung gemäß Absatz 1 Buchstabe d ist in den Fällen, in denen auf die
Einfuhr von Gegenständen eine Lieferung von Gegenständen folgt, die gemäß Artikel 138
Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c von der Steuer befreit ist, nur anzuwenden, wenn
der Importeur zum Zeitpunkt der Einfuhr den zuständigen Behörden des Einfuhrmit-
gliedstaats mindestens die folgenden Angaben hat zukommen lassen:
a) seine im Einfuhrmitgliedstaat erteilte MwSt.-Identifikationsnummer oder die im

Einfuhrmitgliedstaat erteilte MwSt.-Identifikationsnummer seines Steuervertre-
ters, der die Steuer schuldet;

28 Vgl Summersberger, ZfZ 2011, 315.
29 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemein-

same Mehrwertsteuersystem zur Bekämpfung des Steuerbetrugs bei der Einfuhr und anderen grenz-
überschreitenden Umsätzen, KOM (2008) 805 endg; Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses v 13.5.2009 zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem zur Bekämpfung des Steuerbe-
trugs bei der Einfuhr und anderen grenzüberschreitenden Umsätzen“, ABl C 2009/277, 112.

30 RL 2009/69/EG des Rates vom 25. Juni 2009 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem zur Bekämpfung des Steuerbetrugs bei der Einfuhr, ABl L 2009/
175, 12. Die RL ist am 24.7.2009 in Kraft getreten, wobei die nationalen Umsetzungsmaßnahmen bis
1.1.2011 zu erfolgen hatten.
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b) die in einem anderen Mitgliedstaat erteilte MwSt.-Identifikationsnummer des Er-
werbers, an den die Gegenstände gemäß Artikel 138 Absatz 1 geliefert werden, oder
seine eigene MwSt.-Identifikationsnummer, die in dem Mitgliedstaat erteilt wurde,
in dem die Versendung oder Beförderung der Gegenstände endet, wenn die Gegen-
stände gemäß Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe c verbracht werden;

c) den Nachweis, aus dem hervorgeht, dass die eingeführten Gegenstände dazu be-
stimmt sind, aus dem Einfuhrmitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat beför-
dert oder versandt zu werden. Allerdings können die Mitgliedstaaten festlegen,
dass der Nachweis nach Buchstabe c den zuständigen Behörden lediglich auf Ersu-
chen vorzulegen ist.“

Art 143 Abs 2 MwStSystRL wurde mit dem AbgÄG 201031 ohne begriffliche und
inhaltliche Abweichungen in Art 6 Abs 3 UA 2 UStG umgesetzt. Der Schuldner
der EUSt hat „zum Zeitpunkt der Einfuhr“ die in Art 6 Abs 3 UA 2 UStG taxativ
aufgezählten Nachweise zu erbringen. Anzugeben sind die UID des Steuerschuld-
ners oder des Steuervertreters sowie die UID des Abnehmers. Zusätzlich hat eine
Glaubhaftmachung der innergemeinschaftlichen Lieferung zB durch Frachtbriefe,
Lieferscheine und Rechnungen zu erfolgen.

Durch die Novellierung des Art 6 Abs 3 UStG wurde ein vorgelagertes Nachweis-
system eingeführt. Zusätzlich zur Nachweisführung nach Art 7 UStG muss be-
reits zum Zeitpunkt der Einfuhr die Nachweisführung über die innergemein-
schaftliche Lieferung sowie die Angabe bestimmter UID erfolgen. Gelingt diese
Nachweisführung nicht, dann liegen die Voraussetzungen für die Anwendung
der Steuerbefreiung zum Zeitpunkt der Einfuhr nicht vor und greift die Steuerbe-
freiung nicht. Vor dem Hintergrund der zu Art 7 UStG entwickelten Auslegungs-
grundsätze32 drängt sich die Frage auf, ob Art 6 Abs 3 UStG auch dann zur An-
wendung kommen kann, wenn die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung zum
Zeitpunkt der Einfuhr nicht vorlagen, aber nachträglich der Nachweis gelingt,
dass die Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat angekommen sind. Umge-
kehrt interessiert, ob die Steuerbefreiung aufrecht bleibt, wenn die Voraussetzun-
gen dafür zwar zum Zeitpunkt der Einfuhr vorlagen, sich aber nachträglich zB
aufgrund unrichtiger Unterlagen herausstellt, dass dies doch nicht der Fall war.
Allgemein interessiert damit, ob die Rspr zu den Anwendungsvoraussetzungen
des Art 7 UStG auch im Anwendungsbereich des Art 6 Abs 3 UStG Gültigkeit
hat.

31 BGBl I 2010/34; anwendbar seit 1.1.2011.
32 Vgl Ruppe/Achatz, UStG (2011)4 Art 7 Rn 24 ff u 34 ff.
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B. Ausgewählte Judikatur zur Rechtslage vor dem AbgÄG 
2010

Die bisher ergangene Rspr betraf die Rechtslage vor dem AbgÄG 2010 und be-
rücksichtigt somit noch nicht das gesetzliche Kriterium der Nachweisführung
„zum Zeitpunkt der Einfuhr“.

Die UFS-Entscheidung vom 1.12.201033 betraf das Veranlagungsjahr 2004. Sach-
verhaltsmäßig nahm die Bf Zollanmeldungen mit dem VC 4234 vor, ohne Nach-
weise über die innergemeinschaftlichen Weiterlieferungen vorzulegen. Darauf-
hin wurde der Bf die EUSt für die betreffenden Anmeldungen vorgeschrieben. Im
Rahmen des Berufungsverfahrens legte die Bf Übernahmebestätigungen der Ab-
nehmer vor. Diese stellen nach Ansicht des Zollamts ungeeignete Nachweise dar,
weil sie weder leserliche Unterschriften noch Datum oder Firmenstempel enthiel-
ten. Dem hielt die Bf entgegen, dass sämtliche Zollanmeldungen durch das Zoll-
amt formell angenommen wurden. Auch legte die Bf im Laufe des Berufungsver-
fahrens zusätzliche Beweisunterlagen (Zahlungsbelege, Ladeaufträge, Frachtrech-
nungen, Lieferscheine und E-Mails) vor.

Die Entscheidungsbegründung des UFS stützt sich auf die Rspr des EuGH und
des VwGH, wonach Buch- und Belegnachweis keine materiellen Voraussetzun-
gen für die Befreiung als innergemeinschaftliche Lieferung sind, sondern ledig-
lich bestimmen, dass und wie der Unternehmer die Nachweise zu erlangen hat.
Auch eine spätere Nachweiserbringung im Abgabenverfahren sei ausreichend.
Nach Ansicht des UFS erfüllen die vorgelegten Spediteurbescheinigungen die
Voraussetzungen eines Versendungsbelegs iSd § 3 Abs 1 Z 2 VO BGBl 1996/401.
Begründete Zweifel an ihrer inhaltlichen Richtigkeit bestünden nicht. Auch die
anderen vorgelegten Beweisunterlagen würden die inhaltliche Richtigkeit der
vorgelegten Spediteurbescheinigungen untermauern. Die Annahme, dass die be-
treffenden Waren in andere Mitgliedstaaten versandt und aufgrund dieses Ver-
sands Österreich physisch verlassen haben, sei daher gerechtfertigt. Folglich lägen
die materiellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung
vor und erfolgte die Vorschreibung der EUSt zu Unrecht.

Die UFS-Entscheidung vom 3.8.201135 betraf einen Fall der indirekten Vertre-
tung. Die Bf wurde von einem türkischen Unternehmer mit dem Transport von
Waren von der Türkei nach Polen beauftragt. Eine Spedition gab als indirekte
Vertreterin der Bf Zollanmeldungen mit dem VC 42 ab. In diesen Zollanmeldun-
gen war als Empfängerin der Waren die Bf mit ihrer slowakischen UID angege-
ben. Als Bestimmungsland wurde in der Zollanmeldung ebenfalls die Slowakei

33 UFS 1.12.2010, ZRV/0070-Z 2L/07, ZRV/0096-Z 2L/07.
34 Der Verfahrenscode (VC) 42 lautet: „Gleichzeitige Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien

Verkehr mit mehrwertsteuerbefreiender Lieferung in einen anderen MS.“ 
35 UFS 3.8.2011, ZRV/0068-Z 2L/10.
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